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Information bezüglich Eintragung im offiziellen UID-Register 
 
Im Verlaufe des 1. Semesters 2011 teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) jedem 
Unternehmen mit wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz eine eindeutige und übergreifende 
Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) per Post mit. Der Eintrag im offiziellen 
Unternehmens-Register (sogenanntes UID-Register) erfolgte durch das BFS und  
ist für die Unternehmen kostenlos. Diese Eintragung genügt, um sich zukünftig bei allen 
Behördenkontakten eindeutig zu identifizieren. Für Unternehmen entsteht damit kein weiterer 
Handlungsbedarf zur Erlangung der offiziellen UID. Für die Abfrage der UID sowie  
der offiziellen Sitzadresse des Unternehmens stellt das BFS der Öffentlichkeit zudem  
das zentrale UID-Register (abrufbar unter www.uid.admin.ch) zur Verfügung. 
 
Die UID dient ebenfalls Mehrwertsteuerzwecken. Für Unternehmen, die im Register  
der Mehrwertsteuerpflichtigen eingetragen sind, gilt die UID – versehen mit dem Zusatz 
„MWST“ – als Mehrwertsteuernummer. Auch der Eintrag im Register  
der Mehrwertsteuerpflichtigen ist kostenlos. 
 
Zur Zeit werden Unternehmen von privater Seite her aufgefordert, einen Eintrag in einem 
nicht von der Schweizerischen Eidgenossenschaft betriebenen Unternehmensregister 
gegen Bezahlung vornehmen zu lassen. Auch wenn den genannten Aufforderungen 
unberechtigterweise offizielle Informationsschreiben der ESTV beigelegt sind, stammen 
sämtliche kostenpflichtigen Registrierungsangebote ausnahmslos von privaten Anbietern. 
Allfällige Eintragungen in solche private UID-Register sind zwar möglich, aber – wie 
vorstehend aufgezeigt – nicht erforderlich. 
 
Nähere Informationen bezüglich der UID erhalten Sie unter: 
 
http://www.bfs.admin.ch 
http://www.estv.admin.ch 
 
Konsultieren Sie in diesem Zusammenhang auch: 
 
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00038/02243/index.html?lang=de 
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